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Verfaſſungs- Urkunde
für den preußiſchen Staat.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen
e. 2c. thun kund und fügen zu wiſſen daß Wir in Folge der eingetretenen
außerordentlichen Verhältniſſe, welche die beabſichtigte Vereinbarung der Ver-
faſſung unmöglich gemacht, und, entſprechend den dringenden Forderungen des
öffentlichen Wohls, in möglichſter Berückſichtigung der von den gewählten Ver-
tretern des Volkes ausgegangenen umfaſſenden Vorarbeiten die nachfolgende
Verfaſſungs Urkunde zu erlaſſen beſchloſſen haben, vorbehaltlich der am Schluſſe
angeordneten Revifion derſelben im ordentlichen Wege der Geſetzgebung.

Wir verkünden demnach die Verfaſſung für den preußiſchen Staat, wie
folgt

Titel J. Vom Staats gebiete.
Art. 1. Alle Landestheile der Monarchie in ihrem gegenwärtigen Um-

fange bilden das preußiſche Staatsgebiet. Art. 2. Die Gränzen dieſes
Staatsgebiets können nur durch ein Geſetz verändert werden.

Tit. II. Von den Rechten der Preußen.
Art. 3. Die Verfaſſung und das Geſetz beſtimmen unter welchen Be

dingungen die Eigenſchaft eines Preußen und die ſtaatsbürgerlichen Rechte er
worben, ausgeübt und verloren werden. Art. 4. Alle Preußen ſind vor dem
Geſetze gleich. Standes-Vorrechte finden nicht ſtatt. Die öffentlichen Aemter
ſind für alle dazu Befähigten gleich zugänglich. Art. 5. Die perſönliche
Freiheit iſt gewährleiſtet. Die Bedingungen und Formen unter welchen eine
Verhaftung zuläſſig iſt, ſind durch das Geſetz zum Schutze der perſönlichen
Freiheit vom 24. September laufenden Jahres beſtimmt. Art. 6. Die Woh-
nung iſt unverletzlich. Das Eindringen in dieſelbe und Hausſuchungen ſind
nur in den geſetzlich beſtimmten Fällen und Formen geſtattet. Die Beſchlag-
nahme von Briefen und Papieren darf, außer bei einer Verhaftung oder Haus
ſuchung, nur auf Grund eines richterlichen Befehles vorgenommen werden.
Art. 7. Niemand darf ſeinem geſetzlichen Richter entzogen werden. Aus
nahmegerichte und außerordentliche Kommiſſionen ſo weit ſie nicht durch die
Verfaſſungs- Urkunde für zuläſſig erklärt werden ſind unſtatthaft. Strafen
können nur in Gemäßheit des Geſetzes angedroht oder verhängt werden.
Art. 8. Das Eigenthum iſt unverletzlich. Es kann nur aus Gründen des
öffentlichen Wohles gegen vorgängige, in dringenden Fällen wenigſtens vor
läufig feſtzuſtellende, Entſchädigung nach Maßgabe des Geſetzes entzogen oder
beſchränkt werden. Art. 9. Der bürgerliche Tod und die Strafe der Ver
mögenseinziehung finden nicht ſtatt. Art. 10. Die Freiheit der Auswande-
rung iſt von Staatswegen nicht beſchränkt. Abzugsgelder dürfen nicht erho-
ben werden. Art. 11. Die Freiheit des religiöſen Bekenntniſſes der Ver
einigung zu Religions-Geſellſchaften (Art. 28 und 29) und der gemeinſamen
öffentlichen Religions- Uebung wird gewährleiſtet. Der Genuß der bürgerli-
chen und ſtaatsbürgerlichen Rechte iſt unabhängig von dem religiöſen Bekennt-
niſſe und der Theilnahme an irgend einer Religions- Geſellſchaft. Den bür-
gerlichen und ſtaatsbürgerlichen Pflichten darf durch die Ausübung. der Reli-
gionsfreiheit kein Abbruch geſchehen. Art. 12. Die evangeliſche und die rö
miſch-katholiſche Kirche, ſowie jede andere Religions-Geſellſchaft, ordnet und
verwaltet ihre Angelegenheiten ſelbſtſtändig und bleibt im Beſitz und Genuß
der für ihre Kultus-, Unterrichts und Wohlthätigkeitszwecke beſtimmten An
ſtalten, Stiftungen und Fonds. Art. 13. Der Verkehr der Religionsgeſell
ſchaften mit ihren Oberen iſt ungehindert. Die Bekanntmachung ihrer An
ordnungen iſt nur denjenigen Beſchränkungen unterworfen, welchen alle übrigen
Veröffentlichungen unterliegen. Art. 14. Ueber das Kirchen-Patronat und
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die Bedingungen unter welchen daſſelbe aufzuheben, wird ein beſonderes Ge
ſetz ergehen. Art. 15. Das dem Staate zuſtehende Vorſchlags-, Wahl-
oder Beſtätigungsrecht bei Beſetzung kirchlicher Stellen iſt aufgehoben. Art. 16.
Die bürgerliche Gültigkeit der Ehe wird durch deren Abſchließung vor den
dazu beſtimmten Civilſtands Beamten bedingt. Die kirchliche Trauung kann
nur nach der Bollziehung des Civil-Aftes ſtattfinden. Art. 17. Die Wiſſen
ſchaft und ihre Lehre iſt frei. Art. 18. Der preußiſchen Jugend wird durch
genügende öffentliche Anſtalten das Recht auf allgemeine Volksbildung ge
währleiſtet. Aeltern und Vormünder ſind verpflichtet, ihren Kindern oder
Pflegebefohlenen den zur allgemeinen Volksbildung erforderlichen Unterricht er
theilen zu laſſen und müſſen ſich in dieſer Beziehung den Beſtimmungen un
terwerfen, welche das Unterrichtsgeſetz aufſtellen wird. Art. 19. Unterricht
zu ertheilen und Unterrichts Anſtalten zu gründen ſteht Jedem frei, wenn er
ſeine ſittliche, wiſſenſchaftliche und techniſche Befähigung den betreffenden
Staatsbehörden nachgewieſen hat. Art. 20. Die öffentlichen Volksſchulen,
ſo wie alle übrigen Erziehnngs- und Unterrichts- Anſtalten ſtehen unter der
Aufſicht eigener, vom Staate ernannter Behörden. Die öffentlichen Lehrer
haben die Rechte der Staatsdiener. Art. 21. Die Leitung der äußeren Ar
gelegenheiten der Bolksſchule und die Wahl der Lehrer, welche ihre ſittliche
und techniſche Befähigung den betreſſenden Staatsbehörden gegenüber zur r
nachgewieſen haben müſſen ſtehen der Gemeinde zu. Den religiöſen Unter
richt in der Volksſchule beſorgen und überwachen die betreffenden Religions-
geſellſchaften. Art. 22. Die Mitttel zur Errichtung Unterhaltung und Er
weiterung der öffentlichen Volksſchule werden von den Gemeinden und im
Falle des nachgewieſenen Unvermögens ergänzungsweiſe vom Staate aufge
bracht. Die auf beſonderen Rechtsmitteln beruhenden Verpflichtungen Dritter
bleiben beſtehen. Jn der öffentlichen Volksſchule wird der Unterricht unent-
geldlich ertheilt. Art. 23. Eiu beſonderes Geſetz regelt das geſammte Un
terrichtsweſen. Der Staat gewährleiſtet den Volksſchullehrern ein beſtimmtes
auskömmliches Gehalt. Art. 24. Jeder Preuße hat das Recht, durch Wort,
Schrift, Druck und bildliche Darſtellung ſeine Gedanken frei zu äußern. Die
Preßfreiheit darf unter keinen Umſtänden und in keiner Weiſe, namentlich we
der durch Cenſur noch durch Conceſſionen und Sicherheitsſtellungen weder
durch Staatsauflagen noch durch Beſchränkungen der Druckereien und des
Buchhandels, noch endlich durch Poſtverbote und ungleichmäßigen Poſtſatz oder
durch andere Hemmungen des freien Verkehrs beſchränkt, ſuspendirt oder auf
gehoben werden. Art. 25. Vergehen welche durch Wort Schrift Druck
oder bildliche Darſtellungen begangen werden ſind nach den allgemeinen
Strafgeſetzen zu beſtrafen. Vor der erfolgten Reviſion des Strafrechts wird
darüber ein beſonderes vorläufiges Geſetz ergehen. Bis zu deſſen Erſcheinen
bleibt es bei den jetzt geltenden allgemeinen Strafgeſetzen. Art. 26. Iſt der
Verfaſſer einer Schrift bekannt und im Bereiche der richterlichen Gewalt des
Staates ſo dürfen Verleger, Drucker und Vertheiler, wenn deren Mitſchuld
nicht durch andere Thatſachen begründet wird nicht verfolgt werden. Auf
der Druckſchrift muß der Verleger und der Drucker genannt ſein. Art. 27.
Alle Preußen ſind berechtigt, ſich ohne vorgängige obrigkeitliche Erlaubniß
friedlich und ohne Waffen in geſchloſſenen Räumen zu verſammeln Dieſe
Beſtimmung bezieht ſich nicht auf Verſammlungen unter freiem Himmel, welche
in allen Beziehungen der Verfügung des Geſetzes unterworfen ſind. Bis zum
Erlaß eines ſolchen Geſetzes iſt von Verſammlungen unter freiem Himmel 24
Stunden vorher der Orts- Polizeibehörde Anzeige zu machen welche die Ver
ſammlung zu verbieten hat, wenn ſie dieſelbe für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung gefährlich erachtet. Art. 28. Alle Preußen haben das Recht
ſich zu ſolchen Zwecken, welche den Strafgeſetzen nicht zuwiderlaufen, in Ge
ſellſchaften zu vereinigen. Art. 29. Die Bedingungen unter welchen
Corporationsrechte ertheilt oder verweigert werden beſtimmt das Geſetz.
Art. 30. Das Petitionsrecht ſteht allen Preußen zu. Petitionen unter einem
Geſammtnamen ſind nur Behörden und Corporationen geſtattet. Art. 31. Das
Briefgeheimniß iſt unverletzlich. Die bei ſtrafgerichtlichen Unterſuchungen und
in Kriegsfällen nothwendigen Beſchränkungen ſind durch die Geſetzgebung feſt
zuſtellen. Das Geſetz bezeichnet die Beamten, welches für die Verletzung des
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Geheimniſſes der der Poſt anvertrauten Briefe verantwortlich ſind. Art. 32.
Allz Preußen ſind wehrpflichtig. Den Umfang und die Art dieſer Pflicht be
ſtimmt das Geſetz. Auf das Heer finden die in den 9. 5., 6., 27., 28. ent
haltenen Beſtimmungen inſoweit Anwendung als die militairiſchen Diszipli
narvorſchriften nicht entgegenſtehen. Art. 33. Die bewaffnete Macht beſteht
aus dem ſtehenden Heere, der Landwehr, der Bürgerwehr. Beſondere Geſetze
regeln die Art und Weiſe der Einſtellung und die Dienſtzeit. Art. 34. Die

innerer Unruhen und zur Ausführung
der Geſetze nur auf Requiſition der Civil Behörden und in den vom Geſetze
beſtimmten Fällen und Formen verwendet werden. Art. 35. Die Einrichtung
der Bürgerwehr iſt durch ein beſonderes Geſetz geregelt. Art. 36. Das
Heer ſteht im Kriege und im Dienſte unter der Militair Kriminal Gerichts
barkeit und unter dem Militair Straf- Geſetzbuch außer dem Kriege und dem
Dienſte unter Beibehaltung der Militair Kriminalgerichtsbarkeit unter den all
gemeinen Strafgeſetzen. Die Beſtimmungen über die militairiſche Disziplin
im Kriege und Frieden ſo wie die näheren Feſtſetzungen über den Militair-
Gerichtsſtand bleiben Gegenſtand beſonderer .Geſetze. Art. 37. Das ſte-
hende Heer darf nicht berathſchlagen. Eben ſo wenig darf es die Ländwehr,
wenn ſie zuſammenberufen iſt. Auch wenn ſie nicht zuſammenberufen iſt ſind
Verſammlungen und Vereine der Landwehr zur Berathung militairiſcher Be
fehle und Anordnungen nicht geſtattet. Art. 38. Die Errichtung von Lehen
und die Stiftung von Familien Fideikommiſſen iſt unterſagt. Die beſtehenden
Lehen und Familien Fideikommiſſe ſollen durch geſetzliche Anordnung in freies
Eigenthum nmgeſtaltet werden. Art. 39. Vorſtehende Beſtimmungen (Art. 38.)
finden auf die Thronlehen, das Königliche Haus und Prinzliche Fideikommiß,
ſo wie auf die außerhalb des Staates belegenen Lehen und die ehemals reichs-
unmittelbaren Beſitzungen und Fideikommiſſe, inſofern letztere durch das deutſche
Bundesrecht gewährleiſtet ſind, zur Zeit keine Anwendung. Die Rechtsverhält-
niſſe derſelben ſollen durch beſondere Geſetze geordnet werden. Art. 40. Das
Recht der freien Verfügung über das Grundeigenthu:n unterliegt keinen anderen
Beſchränkungen, als denen der allgemeinen Geſetzgebung. Die Theilbarkeit
des Grundeigenthums und die Ablösbarkeit der Grundlaſten wird gewährleiſtet.
Aufgehoben ohne Entſchädigung find a) die Gerichtsherrlichkeit, die guts-
herrliche Polizei und ebrigkeitliche Gewalt ſo wie die gewiſſen Grundſtücken
zuſtehenden Hoheitsrechte und Privilegien, wogegen die Laſten und Leiſtungen
wegfallen, welche den bisherigen Berechtigten oblagen. Bis zur Emanirung der
nenen Gemeinde Ordnung bleibt es bei den bisherigen Beſtimmungen hinſicht-
lich der Polizei Verwaltung. b) die aus dieſen Befugniſſen, aus der Schutz
herrlichkeit, der früheren Erbunterthänigkeit, der früheren Steuer und Ge
werbe Verfaſſung, herſtammenden Verpflichtungen. Bei erblicher Ueberkaſſung
eines Grundſtückes iſt nur die Uebertragung des vollen Eigenthums zuläſſig.
jedoch kann auch hier ein feſter ablösbarer Zins vorbehalten werden.

(Veſchluß im nächſten Stücke.)

Glückauf unſerer neuen Verfaſſung!
Wort des Friedens, Wort der Wahrheit,

Unſrer Freiheit Schirm und Hort,
Sei gegrüßt in deiner Klarheit,
Feſtes, freies Königswort!

Was in herrlichen Geſtalten
Längſt der Seele vorgeſchwebt,
Mit beglückenden Gewalten
Plötzlich vor uns leibt nnd lebt.

Nun der Geiſterſpruch gelungen,
Der hinweg den Zauber ſtößt,
Laßt uns fragen nicht mit Zungen,
Wer uns von dem Bann erlöſt!

Wenn aus langem, tiefem Schlummer
Wir zu neuem Tag erwacht,
Hinter uns des Todes Kummer,
Preiſen wir nur Gottes Macht

Ja, dem Fürſten aller Fürſten,
Der das Herz lenkt wunderbar,
Millionen Seelen dürſten,
Preis und Dank zu bringen dar!

Sei gegrüßt mit Jubelſchallen
Du, der Freiheit Morgenroth,
Das genommen von uns Allen
Des Verrathes Nacht und Noth!

Eure Macht iſt nun gebrochen,
Die Jhr Wind und Sturm geſät
Täglich zwar habt Jhr geſprochen
Von des Volkes Majeſtät,

Doch mit Euren ſchnöden Thaten,
Mit des Frevels Uebermuth
Habt die Treue Jhr verrathen,
Deutſcher Völker höchſtes Gut!

Nun Jhr ſelbſt den Dolch gezücket
Nach dem ſchönſten Diadem,
Das des Volkes Stirne ſchmücket,
Richtet Euch des Volkes Vehm'!

Wie gefloſſen unſre Zähren,
Als es noch in Banden lag,
Mag ſich endlich nun bewähren,
Was die freie Kraft vermag!

Träumend gilt's nicht mehr zu dichten
Einen goldnen Freiheitswall,
Sondern feſt ihn aufzurichten
Nach dem hohlen Phraſenſchwall!

Dieſes Reden, dieſes Schreiben,
Das da Maaß und Ziel nicht kennt,
Dieſes knabenhafte Treiben,
Das zu jähem Abgrund reunt,

Abgethan und abgeſchüttelt
Sei auf immer dieſe Schmach,
Die an manchem Fels gerüttelt,
Bis in Trümmern er zerbrach,

Laßt als Männer uns gebahren,
Und mit reiner Herzensgluth
Treu und feſt die Freiheit wahren,
Und der Eintracht heilig Gut!

»Am Sonntag, 2. Advent, predigen in der
Schloß- und Domkirche: Vorm. Herr Conſiſtorialrath Frobenius;

Nachm. Herr Diac. Simon.
Stadtkirche: Vorm. Herr Paſtor Schellbach Nachm. Herr Diac,

Hartung.
Nach der Vormittagspredigt öffentliche Beichte und Abendmahl gehalten

vom Herrn Paſtor Schellbach.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Pfarrverweſer Kötteritz.

Nächſten Donnerstag den 14. d. Mts. Vormittags 11 Uhr, allgemeine
Beichte und Abendmahl.

Kirchennachrichten von Merſeburg.

Dom. Paeat.
Stadt. Geboren: dem Bürger und Uhrmacher Hoffmann eine Toch-

ter dem Schneidermſtr. Holzhauer Zwillingstöchter dem Bürger und Schuh
machermſtr. Hohmuth ein Sohn dem Bürger und Glaſermſtr. Lindenlaub en.
ein Sohn dem Portrait-Maler Naumann eine Tochter dem Schmiedegeſellen
Schmidt ein Sohn dem Oebſter Patzſchke eine Tochter eine außerehel. Toch
ter z ein außerehel. Sohn eine außerehel. Tochter. Getrauet: der
Bürger und Schuhmachermſtr. Schmidt mit Frau Franziska Karoline Emilie
Weiße geb. Heegner. Geſtorben: die Ehefrau des Zimmergeſellen Ham
mer, im 45. J., an Bruſtentzündung der vierte Sohn des Bürgers und Han
delsmanns Kritzſchmar, im 1. J., an Krämpfen die Ehefrau des Schneider
meiſters Holzhauer, im 37. J., im Wochenbette die ältere Zwillingstochter
des Schneidermſtrs. Holzhauer, F Stunde alt, an Schwäche, und deſſen jün-
gere Zwillingstochter, 2 T. alt, an Schwäche

Neumarkt. Geborene dem Handarbeiter Weiſe eine Tochter dem
emerit. Schullehrer Becker eine Tochter. Geſtorben: der einzige Sohn

des auf ſeiner Durchreiſe begriffenen Holzwaarenhändlers Hartüng, im 1. J.,
an Krämpfen.
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Altenburg. Geboren: dem Zeug und Leinwebermſtr. Hahn ein
Sohn dem penſionirten Königl. Preuß. Unteroffizier Tänzer ein Sohn dem
Handarbeiter Henkel eine Tochter dem Handarbeiter Haring ein Sohn.
Geſtorben: ein außerehel. Sohn, 5 T. alt, an Krämpfen.

Kirchennachrichten von Lauchſtädt November.
Geboren: ein unehel. Sohn dem Einwohner und Schuhmachermſtr.

F. G. Buſch ein Sohn dem Kutſcher F. Schmidt ein Sohn dem Handar-
beiter und Einwohner F. A. Rudolph ein Sohn. Getrauet: der Ein-
wohner und Fleiſchermſtr. G. H. Alberts mit Jgfr. Sophie Friederike Schüler
von hier. Geſtorben: Auguſte Henriette, des Einwohners und Handar-
beiters J. Ch. Bergers einziges Kind, im 3. J., an der Halsbräune Eleonvre
Louiſe Wilhelmine, des Maurers und Einwohners J. S. Walthers allhier
Tochter, im 2. J., an der Halsbräune.
mm ne

Bekanntmachungen.
Ediectal-Citation.

Nachdem durch Verfügung vom 2. d. Mts. über das
Vermögen des Mühlenbeſitzers Schmidt zu Raßnitz der
Coneurs eröffnet worden iſt, ſo werden alle diejenigen, welche
an den Gemeinſchuldner Anſprüche zu haben vermeinen, auf-
gefordert, in dem auf

den 8. März 1849, Vormittags 10 Uhr,
vor dem Deputirten Herrn Oberlandesgerichts Referendar
Lerche anberaumten Liquidations Termine perſönlich, oder
durch gehörig legitimirte, aus der Zahl der hieſigen Juſtiz-
Commiſſarien zu wählende Bevollmächtigte zu erſcheinen,
ihre Anſprüche gebührend anzumelden und deren Richtig-
keit nachzuweiſen. Diejenigen welche in dieſem Termine
nicht erſcheinen, haben zu gewärtigen, daß ſie mit allen ih-
ren Forderungen an die Maſſe präcludirt und ihnen deshalb
gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillſchweigen auf-
erlegt werden wird. Als Bevollmächtigte werden die Herren
Juſtiz-Commiſſarien Wagner, Grumbach und Klink-
hardt hierſelbſt vorgeſchlagen.

Merſeburg, den 23. November 1848.
Königl. Land- und Stadtgericht,

Abtheilung für Subhaſtations- und Creditſachen.
Bekanntmachung. Von heute ab wird der Cent-

ner Koacks Nr. II. auf dem Bahnhof zu Merſeburg für
16 Sgr. verkauft. Erfurt, den 8. December 1848.

Die Directionder Thüringiſchen Eiſenbahn- Geſellſchaft.
Verkauf. Ein noch in ſehr gutem Stande befindli

cher Hamburger Stuhlwagen ſteht wegen Mangel an Raum
billig zu verkaufen. Wo? iſt zu erfragen beim Schenkwirth
Müller in Raßnitz.

Daguerreotypen (Lichtbildportraits) werden von jetzt ab
für kurze Zeit von früh 9 bis Mittag 2 Uhr, ſelbſt beim
trübſten Wetter, gefertigt. Proben und nähere Auskunft in
der Buchhandlung des Herrn L. Garcke.

c Stickereien und
aller Art

werden geſchmackvoll und ſauber garnirt bei
Guſtav Lots.

Logis-Vermiethung. Jn meinem früher Geh.
Reg. Rath Fleiſchauerſchen Hauſe, Roßmarkt zwei Treppen
hoch, ſind einige Stuben, Kammern Küchen e. an kinder-

Mittwoch den 13. d. M. zur Unterſchrift aus bei den Herrenloſe Familien oder einzelne Herren ſowie eine Treppe hoch
eine Stube mit daran ſtoßender Kammer mit oder ohne
Meubles und auf Verlangen mit Pferdeſtall und Domeſtiken
ſtube, zu vermiethen.

Merſeburg, den 7., December 1848. Dürbeck.

Oeeonom. Scharre, Kaufmann.

Kaufmann. Karl F
Mühleubeſitzer.

Lehrer.

Perlarbeiten

Logis-Vermiethung. Jm Hoſpitalgarten vor Mer
ſeburg iſt ein Familienlogis, beſtehend in 6 heizbaren Stu-
ben, mehreren Kammern, 2 Küchen, Pferdeſtall, Kutſchſchup
pen und Holzräume von jetzt ab zu vermiethen.

Erforderlichen Falls kann daſſelbe auch getrennt ver
miethet werden.

Merſeburg, den 6. December 1848. Kops.
Vermiethung. Jn der Vorſtadt Altenburg, Hälter-

gaſſe Nr. 700., iſt eine freundliche Wohnung von 3 Stuben
nebſt Zubehör zum 1. Januar oder zu Oſtern k. Js. zu
vermiethen.

Majeſtät!
Wie das Licht die Finſterniß zerreißt, hat Euer König-

liche Majeſtät durch Verleihung der Verfaſſungs Urkunde
vom 5. dieſes Monats die Dunkelheit, welche ſeit einiger
Zeit über Preußens Zukunft ausgebreitet lag und damit
alle Beſorgniſſe, welche die Herzen der Vaterlandsfreunde
bewegte, verſcheucht.

Wir Unterzeichnete fühlen zu ſehr die Wichtigkeit undHeiligkeit dieſes Augenblicks an die unermeßlich wohlthä-

tigen Folgen welche Euer Majeſtät hochherziger Entſchluß
für das Geſchick Preußens, ja des ganzen deutſchen Vater-
landes herbeiführen muß.

Auf das Jnnigſte und Tiefſte hiervon durchdrungen,
wagen die unterthänigſt Unterzeichneten Euer Königlichen
Majeſtät hierdurch ihren ehrfurchtsvollſten Dank in ſchlichteſter
Weiſe zu Füßen zu legen.

Merſeburg, den 6. December 1848.
Wetzel, Landrichter. Körber, Departements -Thiexarzt.
Oemler, Oeconomie-Commiſf. Meißner, Kaufmann.
Krenugel, Regierungs-Feldmeſſer. Peckolt, Kaufmann.
Kubale, Regierungs -Feldmeſſer. Helbig, Lithograph.
A. Volkmann, Buchbindermſtr. C. Oemler, Guts-
pächter. Martin, Lieut. Naumann, Friſeur. Stamm,
Stud. jur. Pretfch, Pianoforte-Fabrikant. Oemler,
Dr. jur. und Königl. Oberlandesgerichts Aſſeſſor. Lan-
genheim, Feldmeſſer. Harniſch, Schenkwirth. Steck
ner, Kaufmann. Uhlich, Mühlenbeſitzer. A. Wieſe,
Kaufmann. D. Uhlich, Mühlenbeſitzer. Spiegler,

Berger, Brauereibe
Lots, Buch-Harniſfch. Rabending, Maler.
E. Hohen-

ſitzer.

Rudow jun. Kaufmannbindermeiſter.
baum, Kaufmann. Schröder, Gaſtwirth. Michael,
Oberkellner. Wächter, Priv. Seeretair. Th. Weddy,

eldrapp, Kürſchner. Louis Schleif,
Kloß, Eantor. W. Kröbel, Commis.

Zahn, Buchhalter. Wagner, O. L. G. Auſeultator.
Harzmann, Poſt-Seeret. Heyne, Conditor. Mielitz

Mehlhorn, Reg. Secret. Aſſiſtent. Dresde,
Oberlehrer. Exius, Buchbindermſtr. Rudow, Kaufm.
Scheffler, Regier. Supernum. Heer, Regier. Kanzliſt.
Klingebeil, Kaufmann. Tiſchmeyer, Regier. Secret.
Gaſch, Hofrath. Knoth, Fabrikant. Querfurt, Zim-

mermeiſter. Beyer, Gaſtwirth. Fr. Schüller, Mühlen-
pächter. Scharre, Schenkwirth. Braun, Stadtmuſikus.
Eiſenhuth, Förſter. J. C. G. Schreiber Fabrik
beſitzer. C. Zörner, Regier. Feldmeſſer.

Vorſtehende Eingabe an des Königs Majeſtät liegt bis

Kaufmann Leopold Meißner und Reſtaurateur Har-
niüſch in der Stadt,

Kaufmann Karlſtein in der Vorſtadt Altenburg,
Kaufmann Scharre in der Vorſtadt Neumarkt.
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Concert Anzeige.
Sonntag den 10. December Concert im

Thüringer Hofe. Anfang 3 Uhr Nachmit-
tags Brann, Stadtmuſikus.

Dank. Herzlichen Dank ſage ich allen Denjenigen,
welche zmeiner lieben Frau nebſt ihren beiden Zwillings-
Töchtern den Sarg ſo vielfach bekränzten und ſie zu ihrer
Ruhe begleiteten. Dank auch dem Herrn Diaconus Har-
tung welcher für mich ſo troſtreiche Worte an dem Grabe
der Dahingeſchiedenen ſprach auch dem Herrn Dr. Krieg
ſage ich meinen innigſten Dank für die bereitwillige, ſo au
uneigennützige Hülfe, die er der Verblichenen leiſtete. End-
lich meinen herzlichen Dank der hieſigen Bürgerwehr, welche,
da ich verlaſſen und einſam mit meinen noch ſechs unerzo-
genen Kindern daſtehe, meine Noth fühlten und ſie theil-
nehmend zu lindern ſuchten. Der liebe Gott möge von Al-
len ein ähnliches Schickſal abwenden.

Merſeburg, den 9. December 1848.
Schneidermſtr. Fried. Holzhauer nebſt Kindern.

Dankſagung. Nicht allein Verwandten und Freun-
den, ſondern auch den edlen Menſchenfreunden, welche mir
ſowohl während der Krankheit, als bei Beerdigung meiner
Frau wohlthuende Theilnahme erwieſen, insbeſondere den
Herren Aerzten Dr. Herzog und Dürbeck für ihren un-
ermüdeten Eifer ingleichen dem Herrn Paſtor Schellbach
und Herrn Diaconus Hartung für ihre Troſtworte, ſage ich
zugleich im Namen meiner Kinder hiermit den größten Dank.
Gott möge Sie Alle ſegnen.

Merſeburg, den 7. December 1848.
Der Zimmermann Hammer.

Beim heutigen Abmarſch nach Weißenfels ſagen die
Unterzeichneten im Namen und Auftrage der Offiziere, Un-
terofſiziere und Wehrmänner der 5. Compagnie 2. Bataillon
(Burg) 26. Landwehr Regiments, den Behörden und Ein-
wohnern Merſeburgs, für die ihnen gewordene gaſtfreie
Aufnahme, ihren herzlichen Dank ſie werden denſelben ein
freundſchaftliches Andenken ſtets bewahren.

Cantonement Merſeburg, den 6. December 1848.

Krichendorf, v. Brockhufen,Prem. Lientenant. Prem. Lieut. im 26. Jnfant. Reg.
und Compagnie-Führer.

Wer da glaubt, von mir Rechenſchaft über meine Hand
lungen verlangen zu können, der mag mich mündlich fragen.
Jch verſichere im Voraus daß ich ihm ganz gehörig
antworten werde. Mich in einen Zeitungskrieg einzulaſſen,
namentlich mit Leuten, die nicht den Muth haben ſich zu
nennen dazu habe ich weder Zeit noch Luſt. Denn hinter
die jetzt ſo beliebte Firma: Mehrere Bürger verſtecken ſich
in der Regel Unberufene. Solchen Perſonen läßt ſich münd-
lich viel verſtändlicher und nachdrücklicher antworten.

Dies zur Entgegnung auf die in Nr. 98. des hieſigen
Kreisblattes mit der Unterſchrift: Mehrere Bürger, an mich
gerichtete Anfrage

Merſeburg den 6. December 18348.
Herrmann, Magiſtrats Aſſeſſor.
Geſpräch.

Chriſt. Heute ſchwarz und weiß, morgen roth! man lobt
mit vollen Backen die Farbe, die eben Mode iſt.

Fried. Man iſt kein Großhändler, ſondern ein Großmaul.
c

3

Voran zwei würdige Juriſten,
Dazu das Haupt der Poliziſten,
Und noch ein trauriges Subject,
Das überall die Naſ' hinſteckt,
Zuletzt der arme dicke Schneider:
Das ſind ſie leider!

Gewiß ſind mehrere Landgemeinden der Anſicht, daß
die einzuführende Bürgerwehr dem Landmanne nur zum
Schaden gereichen muß.

Es wird beabſichtigt, eine Petition, wegen Modifieirung
dieſes Geſetzes, an die hohe National Verſammlung einzu
reichen, und werden die Gemeinden, welche dem beitreten
wollen, ergebenſt erſucht, ihre Theilnahme bei dem Ortsrich
ter Müller zu Altranſtädt ſchleunigſt anzuzeigen.

Ergebenſte Bitte.
Jm Begriff, die denkwürdigen Reden und Thaten des

14. November für die ſtaunende Nachwelt zu verzeichnen, er
ſuche ich Herrn Tauchert, den heldenmüthigen Aufruf zum
Auszuge nach dem Bahnhofe, welchen derſelbe an die auf
dem Markte verſammelte Menge gehalten, möglichſt wortge
treu mir mitzutheilen.

An den Herrn Juſtizrath Weimann ergeht die gleiche
Bitte, bezüglich der von ihm auf dem Rathhauſe vom Tiſche
herab gehaltenen begeiſterten Rede.

Amebroſius Sander, Chroniſt.
Der Herr J. R. Butte wird erſucht, ſich mit gleichem

Eifer der in Ausſicht geſtellten Sammlung von Geſinnungs-
adreſſen für die Regierung zu unterziehen.

Hierdurch kann derſelbe manchen arglos Getänuſchten
aus großer Unruhe helfen, und würde die Erfahrung machen,
daß ſolche Manövers nicht geeignet ſind, die wahre Meinung
des Volkes darzuſtellen.

Die Meiſten der Landbewohner haben aus Furcht oder
Unwiſſenheit unterzeichnet, und ein kleiner Theil nur hat die
e Bedeutung, mit ihren Wünſchen übereinſtimmend,
erkannt.

Was macht ſich denn der Zſchöcherſche Hoffmann in den
Blättern ſo mauſig über den Altranſtädter Gerichtshalter?
Wollen ſeine Zeitgeiſter mit Gewalt zum Kopfe raus, oder
will er nur hören laſſen, daß er och ſtudirt is und Preßfreiheit
treiben kann, damit er mal unverletzlicher Deputirter mit
3 Thlr. Diäten werden kann. Allen Reſpect

Will er denn nicht auf „die beſcheidene Haſenanfrage“
noch beantragen daß die im Herbſte weggeſchoſſenen Haſen
gebraten zurückgegeben werden müſſen

Das wäre den Anforderungen der Zeit entſprechend und
mehr wie e.

Die Zeit wird rächen und richten das ſieht man an

Mancken. Brandenburgſch.
Dumme Neugier.

Eins möchte ich wiſſen obdie ein und drei-
ß i g. Wahlmänner ſich freuen oder es bereuen mögen daß
ſie der famoſen Zuredeſetzung unſers ſehr verehrten Herrn
Abgeordneten Neubarth nicht beigewohnt haben

Anian.
Bekanntmachungen für das nächſte Stück ſind bis
Montag Abend gefälligſt einzuſenden.

Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben. Redigirt von Carl Jurk in Merſeburg.
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